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RS OGH 1996/5/20 8Bkd2/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1996

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 A

DSt 1990 §1 Abs1 C4

Rechtssatz

Tritt durch die ungerechtfertigte Säumigkeit des Disziplinarbeschuldigten bei der Abwicklung von Aufträgen seiner

Mandanten eine erhebliche Beeinträchtigung des Vertrauens der rechtsuchenden Bevölkerung in die Tätigkeiten des

Anwaltsstandes ein, so hat der Anwalt jedenfalls auch das Disziplinarvergehen der Beeinträchtigung von Ehre und

Ansehen des Standes begangen.
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